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Gemeinde Knutwil

Richtlínien
für das Ein bürgerungsverfahren
ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller

vom 01. Januar 2020

A. Allgemeines

1. Zuständigkeit und Aufgaben

Gemäss Gemeindeordnung vom 04. Dezember 2O!9 wírd die Entscheidungskompetenz über die Zusicherung
des Gemeindebürgerrechts von ausländischen Gesuchstellenden an die Bürgerrechtskommission delegiert.

Die Bürgerrechtskommission erfüllt alle Aufgaben, die das Bürgerrechtsgesetz den Gemeinden im Zusammen-
hang mit der Prüfung und Erteilung an ausländísche Gesuchsteller vorsieht. Die Bürgerrechtskommission ent-
scheidet abschliessend über die Einbürgerungsgesuche und begründet ihre Entscheide schriftlich.

2. Einschlägige Rechtsgrundlagen

2.t Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts
(Bürgerrechtsgesetz BüG) vom 20. Juni 2014 (SR 141.0)

Art.9 Formelle Voroussetzungen

7 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber:

o. bei der Gesuchstellung eine Niederlossungsbewilligung besitzt; und
b. bei der Gesuchstellung einen Aufentholt von insgesomt zehn Johren in der Schweiz nochweist, wovon drei

in den letzten fünfJohren vor Einreichung des Gesuchs.

2 Für die Berechnung der Aufentholtsdouer nach Absotz 7 Buchstabe b wird die Zeit, während welcher die Be-

werberin oder der Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 78. Lebensjohr in der Schweiz gelebt hot, dop-
pelt gerechnet. Der tatsächliche Aufentholt hot jedoch mindestens sechs Johre zu betrogen.



aRichtlinien der Gemeinde Knutwil für das Einbürgerungsverfahren
ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller

Art.70 VoroussetzungenbeieingetrogenerPartnerschoft

7 lst die Bewerberin oder der Bewerber eine eingetragene Partnerschaft mit einer Schweizer Bürgerin oder ei-
nem Schweizer Bürger eingegangen, so muss sie oder er bei der Gesuchstellung nachweisen, doss sie oder
er:

a. sich insgesomt wtihrend fünf Johren in der Schweiz oufgeholten hat, wovon ein Johr unmittelbar vor der
Gesuchstellung; und

b. seit drei Jahren mit dieser Person in einer eingetrogenen Partnerschoft lebt.

2 Die kürzere Aufenthaltsdauer nach Absotz 7 Buchstabe o gilt auch für den Fall, doss eine der beiden Portne-
rinnen oder einer der beiden Portner dos Schweizer Bürgerrecht noch der E¡ntrogung der Partnerschaft er-
wirbt durch:

o. eine Wiedereinbürgerung; oder
b. durch eine erleichterte Einbürgerung oufgrund der Abstammung von einem schweizerischen Elternteil

Art.77 MaterielleVoraussetzungen

Die Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes erfordert, doss die Bewerberin oder der Bewerber:

o. erfolgreich integr¡ert ist;
b. mit den schweizerischen Lebensverhältn¡ssen vertraut ist; und
c. keine Gefährdung der inneren oder öusseren Sicherheit der Schweiz darstellt.

Art. 72 lntegrationskriterien

1 Eine erfolgreiche lntegrotion ze¡gt s¡ch insbesondere:

o. im Beochten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
b. in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung;
c. in der Frihigkeit, sich im Alltog in Wort und Schrift in einer Londessprache zu verstöndigen;
d. in der Teilnahme om Wirtschoftsleben oder om Erwerb von Bildung; und
e. in der Förderung und Unterstützung der lntegrotion der Ehefrou oder des Ehemonnes, der eingetrogenen

Portnerin oder des eingetragenen Portners oder der minderjöhrigen Kinder, über welche die elterliche
Sorge ausgeübt wird.

2 Der Situation von Personen, welche die lntegrotionskriterien von Absatz 7 Buchstaben c und d oufgrund ei-
ner Behinderung oder Krankheit oder onderen gewichtigen persönlichen Umstönden nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen erfüllen können, ist ongemessen Rechnung zu trogen.

3 Die Kontone können weitere Integrotionskriterien vorsehen.

Erleichterte Einbürge ru ng

Art. 20-25

Ge meinsøme Bestimmungen

Art.30 Einbezug der Kinder

ln die Einbürgerung werden in der Regel die minderjdhrigen Kinder der Bewerberin oder des Bewerbers einbe-
zogen, wenn sie mit dieser oder diesem zusammenleben. Bei Kindern ab dem 72. Altersjohr sind die Vorousset-
zungen nach den Artikeln 77 und 72 eigenständig und altersgerecht zu prüfen.
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Art. i7 Minderjährige Kinder

1 Minderjährige Kinder können das Gesuch um Einbürgerung nur durch ihren gesetzlichen Vertreter einrei-
chen.

2 Ab dem Alter von 76 Johren hoben minderjtihrige Kinder zudem ihren eigenen Willen auf Erwerb des Schwei-
zer Bürgerrechts schriftlich zu erkliiren.

Art.33 Aufentholt

7 An die Aufenthaltsdauer angerechnet wird der Aufenthalt in der Schweiz mit Aufenthaltstitel in Form:

a. einer Aufenthalts- oder Niederlossungsbewilligung;
b. einer vorlöufigen Aufnohme; die Aufentholtsdouer wird zur Hälfte angerechnet; oder
c. einer vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten ausgestellten Legitimotions-

ka rte ode r e i nes ve rg le ichbo re n Aufe ntha ltstite ls.

2 Kurzfristiges Verlassen der Schweiz mit der Absicht auf Rückkehr unterbricht den Aufentholt nicht.

3 Der Aufenthalt in der Schweiz gilt als bei der Abreise ins Ausland aufgegeben, wenn die Ausländerin oder der
Ausländer sich bei der zustöndigen 8ehörde abmeldet oder wdhrend mehr als sechs Monaten tatsächlich im
Ausland lebt.

Art.35 Gebühren

7 Die Bundesbehörden sowie die kantonolen und kommunalen Behörden können im Zusommenhang m¡t E¡n-

bürgerungsverfohren oder Verfahren betreffend Nichtigerkltirungen von Einbürgerungen Gebühren erheben.

2 Die Gebühren dürfen höchstens kostendeckend sein.

3 Für die Verfahren in seiner Zustöndigkeit kann der Bund eine Vorauszohlung der Gebühren verlangen.

2.2 Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern vom 15. Mai20t7 (SRt 002)

Schwe ize ri n ne n u nd Schwe ize r9tz

7 Schweizerinnen und Schweizer erholten dos Gemeinde- und das Kontonsbürgerrecht ouf Gesuch hin, wenn

sie

a. sich in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs während insgesomt dreier Jahre in der Ein-

bü rge ru ngsg e me i n d e a ufge ha lte n ha be n,

b. sich unmittelbar vor der Einbürgerung wtihrend mindestens eines Jahres ununterbrochen in der Einbür-
gerungsgemeinde aufgeholten haben und

c. in der Einbürgerungsgemeinde einen guten Ruf geniessen.

9 18 Ausländerinnen und Auslönder

7 Auslönderinnen und Ausliindern kann ouf Gesuch hin das Gemeindebürgerrecht zugesichert werden, wenn sie

zusötzlich zu den Voroussetzungen gemöss $ 77

a. erfolgreich integriert sind,
b. mit den örtlichen Lebensverhältn¡ssen vertrout sind und
c. keine Geföhrdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz darstellen.
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2 Der Situotion von Personen, welche die Kriterien von Absatz 7a und b aufgrund einer Behinderung oder
Krankheit oder onderer gewichtiger persönlicher Umstönde nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen

erfüllen können, ist angemessen Rechnung zu trogen.

9 79 Erfolgreiche lntegrotion

7 Eine erfolgreiche lntegration zeigt sich insbesondere

a. ím Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

b. in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung,

c. in der Ftihigkeit, sich im Alltog in deutscher Sprache und Schrift zu verständigen,

d. in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder om Erwerb von Bildung,

e. in der Förderung und lJnterstützung der lntegration des Ehemannes oder der Ehefrau, des eingetragenen
Portners oder der eingetrogenen Partnerin oder der minderjährigen Kinder, über welche die elterliche
Sorge øusgeübt wird.

S 20 Beochten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

7 Die gesuchstellende Person verstösst gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnungt wenn sie namentlich

o. gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet,
b. öffenttich-rechttiche oder privatrechttiche Verpflichtungen nicht erfüttt,
c. nachweislich Verbrechen oder Vergehen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, Verbrechen gegen

die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen öffentlich biiligt oder dafür wirbt.

2 Eine Einbürgerung ist ousgeschlossen, solange ein Eintrag im Strafregister des Bundes besteht, der für die

zusttindigen Einbürgerungsbehörden einsehbar ist. Ausnahmen sind bei bedingten Strofen und Übertretun-
gen möglich. Massgebend ist die Schwere der Straftot.

g 22 Sprachnachweis

7 Die gesuchstellende Person muss in Deutsch mündliche Sprachkompetenzen auf dem Referenzniveou 81 und
schriftliche Sprachkompetenzen auf dem Referenzniveau A2 des Gemeinsamen Europöischen Referenzroh-

mens für Sprachen (GER) nochweisen.

2 Der Nochweis für die Sprochkompetenzen noch Absatz 7 gilt als erbrocht, wenn die gesuchstellende Person

a. Deutsch ols Muttersproche spricht und schreibt,
b. wtihrend mindestens fünf Johren die obligatorische Schule in deutscher Sprache besucht hot,
c. eine Ausbildung ouf Sekundorstufe Il oder auf Tertiörstufe in deutscher Sprache abgeschlossen hat,
d. über einen Sprachnachweis verfügt, der die Sprachkompetenzen noch Absatz 7 bescheinigt und der sich

auf einen Sprochtest abstützt, der den ollgemein anerkannten Qualitötsstondords für Sprachtestverfoh-
ren entspricht.

g 23 Teilnahme am Wirtschaftsleben oder Erwerb von Bildung

7 Die gesuchstellende Person nimmt om Wirtschaftsleben teil, wenn sie durch Einkommen, Vermögen oder
Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsonspruch besteht, ihre Lebensunterholtskosten und Unterhaltsverpflich-
tungen im Zeitpunkt der Gesuchstellung und der Einbürgerung deckt.

2 Die gesuchstellende Person nimmt am Erwerb von Bildung teil, wenn sie im Zeitpunkt der Gesuchstellung

oder der Einbürgerung in Aus- oder Weiterbildung ist.
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3 Wer in den drei Johren unmittelbar vor der Gesuchstellung oder wtihrend des Einbürgerungs-verfahrens So-
zialhilfe bezieht, erfüllt dos Erfordernis der Teilnohme om Wirtschoftsleben oder om Erwerb von Bildung
nicht, ausser die bezogene Sozialhilfe wird vollsttindig zurückerstattet.

ç 24 Förderung der lntegration von Familienmitgliedern

7 Die gesuchstellende Person fördert die lntegration der Familienmitglieder, wenn sie diese unterstützt:

o. beim Erwerb von Sprachkompetenzen in deutscher Sproche,
b. bei der Teilnohme om Wirtschoftsleben oder am Erwerb von Bildung,
c. bei der Teilnohme am soziolen und kulturellen Leben der Gesellschoft om Ort oder
d. bei onderen Aktivitäten, die zu ihrer Integrot¡on in der Schweiz und am Ort beitrogen.

ç25 Ve rtra utse i n mit de n ö rtl iche n Le be nsve rhä ltn isse n

7 Die gesuchstellende Person ist mit den örtlichen Lebensverhöltn¡ssen vertrout, wenn sie namentlich

a. über Grundkenntnisse der geogrofischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in
Bund, Konton und Gemeinde verfügt,

b. om sozialen und kulturellen Leben der lokalen Gesellschoft teilnimmt und
c. Kontokte zu Schweizerinnen und Schweizern pflegt.

2.3 Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern

9 Z Gesuchsunterlagen

7 Dem Gesuch um Einbürgerung noch I 77 des Kontonalen Bürgerrechtsgesetzes sind die erforderlichen Aus-
züge aus dem Schweizerischen Personenstondsregister, ein Auszug aus dem eidgenössischen Strofregister,
ein Auszug ous dem Eetreibungsregister der Wohnsitzgemeinde sowie der Ausweis über den Wohnsitz oder
den Aufenthalt beizulegen. Auslöndische Personen haben sich zu diesem Zweck vor der Gesuchseinreichung
beim zuständigen Zivilstondsamt in das Schweizerische Personenstandsregister aufnehmen zu lossen.

2 Für Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen der gleichen Familie genügt ein einziger Fomilienousweis.

3 Die Gemeinde konn die Gesuchsunterlogen, mit Ausnohme der Auszüge aus dem Schweizerischen Personen-
standsregister, ouch selber einfordern. Sie stellt den Gesuchstellenden die dodurch entstehenden Kosten in
Rechnung.

ç3 Abklärungen

7 Die Gemeinde lässt bei ousliindischen Gesuchstellern und Gesuchstellerinnen noch den Weisungen des Jus-
tiz- u nd Siche rhe itsd e po rte me nte s e i ne n Ei n bü rge ru n gsbe richt e rste I le n.

2 Sie konn weitere Unterlagen einfordern und Abklörungen treffen, um festzustellen, ob die Voroussetzungen

für die Einbürgerung erfüllt sind.

921 Gebühren

Für die Verrichtungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens erheben die Gemeinden und das Justiz- und Si-

cherheitsdeportement Gebühren gemass der Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden vom 23. No-
vember 2070 und gemäss Gebührentarif und Kostenverordnung für die Staatsverwaltung vom 28. Mai 1982.
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2.4 Gemeindeordnung Knutwil

Art.29b Bürgerrechtskommission

7 Die Bürgerrechtskommission besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern. Ein Mitglied des Gemeinderates gehört
der Bürgerrechtskommission von Amtes wegen on und führt deren Vorsitz. Die weiteren moximal sechs Mit-
glieder werden von den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung gewöhlt. tm Übrigen konstituiert
sich die Kommission selber.

3 Die Bürgerrechtskommission besitzt die Entscheidungskompetenz (ohne Genehmigung der Gemeindever-
sammlung) über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an ouslöndische Personen. lhre Befugnisse und
Kompetenzen richten sich nach den gesetzlichen Vorgoben.

4 Die Namen der auslöndischen einzubürgernden Personen werden vor der Behandlung in der Kommission öf-
fentlich bekonnt gemocht. Den Einwohnern von Knutwil steht dos Recht zu, wöhrend einer Frist von 20 To-
gen bei der Bürgerrechtskommission schriftlich eine begründete Stellungnahme zum Einbürgerungsgesuch
abzugeben.

5 Die Bürgerrechtskommission hat Anrecht auf olle zur Behandlung der Gesuche notwendigen lnformationen
und Dokumente. Die Kommissionsmitglieder sind verpflichtet, über diese lnformat¡onen Stillschweigen im
Sinne des Amtsgeheimnisses zu bewahren.

8 Der Gemeinderat regelt das Nöhere in der Verordnung.

B. Verfahren

3. Abgabe Formular Einbürgerungsgesuch und lnformationsschriften

Das Formular Einbürgerungsgesuch wird nur am Schalter der Gemeindekanzlei an die gesuchstellende Person
selber abgegeben.

Die Sachbearbeitung der Bürgerrechtskommission überprüft dabei, ob die formellen Voraussetzungen gemäss
Art. 9 BüG im konkreten Fall erfüllt sind.

Mit der Herausgabe des Gesuchsformulars werden folgende Unterlagen abgegeben.
- Kurzinformat¡on zum Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen
- Vorliegende Richtlinien des Gemeinderates

4. Sprachnachweis

Das Erreichen der Sprachkompetenzen gemäss 5 19 und S 22 des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes sind Vo-
raussetzung für die Entgegennahme des Einbürgerungsgesuchs durch die Sachbearbeitung der Bürgerrechts-
kommission.

Der Sprachnachweis ist durch einen Sprachenpass/Sprachnachweis von fide oder ein anerkanntes Sprachzerti-
fikat nachzuweisen. Die Ausländerinnen und Ausländer sind selber für die Beschaffung verantwortlich und tra-
gen die Kosten.
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5. EinreichungFormularEinbürgerungsgesuch

Ausländerinnen und Ausländer können das Einbürgerungsgesuch bei der Sachbearbeitung der Bürgerrechts-
kommission, Abteilung Zentrale Dienste einreichen.

Minderjährige Kinder werden auf Gesuch hin in die Einbürgerung der Eltern einbezogen, wenn sie unter deren
elterlicher Sorge stehen und mit ihnen zusammenleben. Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus,
bedarf der Einbezug in die Einbürgerung der Zustimmung beider Elternteile. Bei Kindern ab dem 12. Altersjahr
sind die Voraussetzungen nach den 55 18-25 kBüG eigenständig und altersgerecht zu prüfen. Jugendliche über
16 Jahre haben zudem ihren eigenen Willen auf Erwerb des Schweízer Bürgerrechtes schriftlich zu erklären.

Dem vollständig ausgefüllten Formular Einbürgerungsgesuch sind folgende Unterlagen beizulegen

Auszug aus dem Schweizerischen Personenstandsregister;
Strafregisterauszug für jede gesuchstellende Person über 18 Jahre;
Betreibungsregisterauszug für jede gesuchstellende Person über 18 Jahre;
Nachweis Aufenthalt in der Schweiz für jede gesuchstellende Person (sofern sich die Mindestaufenthalts-
dauer von insgesamt 10 Jahren nicht alleine auf die Gemeinde Knutwil bezieht), wovon drei in den letzten
fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs in der Gemeinde Knutwil;
Passkopie für jede gesuchstellende Person;
Kopie Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) für jede gesuchstellende Person;
Lebenslauf;
ein aktuelles Foto;
Sprachnachweis fürjede gesuchstellende Person, sofern nicht ein Befreiungsgrund vorliegt;
Erklärung betreffend Beachten der Rechtsordnung;
Erklärung zur Respektierung der Werte der Bundesverfassung.

Alle Dokumente slnd im Original beizulegen und dürfen nicht älter als sechs Monate sein. Kopien sind zugelas-
sen in den oben speziell vermerkten Fällen. Sind die Dokumente nicht in einer Landessprache abgefasst, sind
diese zusammen mit einer notariell beglaubigten Übersetzung einzureichen.

6. lnformationsverpfl¡chtung

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission informiert die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller bei der Ge-
suchseinreichung und bei Bedarfauch später ausführlich über die Voraussetzungen und das Verfahren der Ein-
bürgerung sowie die Praxis der Bürgerrechtskommission.

7. Vorbereitungsarbe¡ten durch die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission

7.t Gesuchsunterlagen

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission trifft sämtliche vorbereitenden Massnahmen. Sie nimmt das
Einbürgerungsgesuch von den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern am Schalter der Abteilung Zentrale
Dienste entgegen und überprüft es auf Vollständigkeit. Sind die Gesuchsunterlagen nicht komplett, wird das
Einbürgerungsgesuch samt Unterlagen an die gesuchstellende Person zurückgewiesen. Sind alle Gesuchsunter-
lagen vorhanden, werden die Unterlagen entgegengenommen. lm Anschluss werden die formellen Vorausset-
zungen analog den gesetzlichen Grundlagen für eine Einbürgerung überprüft.

7.2 Verfahrenseröffnung

Sind diese erfüllt, wird das Verfahren im Sinne einer Eingangsbestätigung eröffnet und der Kostenvorschuss in
Rechnung gestellt.
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7.3 Abklärungen

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission holt Referenzen sowie lnformationen beim Arbeitgeber
und/oder bei den Schulbehörden, etc. ein.

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission holt weiter Berichte des Amtes für Migration, der Luzerner Poli-
zei und der Gemeindeverwaltung Knutwil ein. Mittels der durch die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller er-
teilten Vollmacht werden zudem die notwendigen Abklärungen bei weiteren Amtsstellen und den Strafuerfol-
gungsbehörden durchgeführt (Amtsstatthalteramt, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft, etc.).

8 WeitereVerfahrensschritte

8.1 Vorgespräch Ausschuss

Zur Vorbehandlung der Einbürgerungsgesuche wird von der Bürgerrechtskommission ein Ausschuss bestimmt.

Die Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen werden vor dem Einbürgerungsgespräch zu einem Vorgespräch vor
dem Ausschuss eingeladen. Das Vorgespräch dient einer ersten Einschätzung des lntegrationsstandes der ge-

suchstellenden Person. Vorhandene Defizite können aufgezeigt und Empfehlungen abgegeben werden.

8.2 Gespräch Bürgerrechtskommission

Die Bürgerrechtskommission lädt die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller zu einem Gespräch vor der Kom-
mission ein. Sie kann weitere Berichte und Abklärungen verlangen.

Das Verfahren vor der Bürgerrechtskommission und die Entscheidungsfindung richten sich nach der Verord-
nung der Bürgerrechtskommission der Gemeinde Knutwil.

Die Zusicherung des Bürgerrechts der Gemeinde Knutwíl wird erst rechtskräftig, wenn auch die Zustimmungen
der zuständigen kantonalen und eidgenössischen Stellen erfolgt sind.

9. Akteneinsichtsrecht

Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller haben die Möglichkeit, ihre gesuchsrelevanten Akten nach Termin-
vereinbarung bei der Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission, Abteilung Zentrale Dienste, einzusehen.

10. Doppelte Staatsbürgerschaft

Das Schweizer Recht anerkennt die doppelte Staatsbürgerschaft. Weitere diesbezügliche Abklärungen beim
Heimatstaat sind Sache der Einbürgerungswilligen.

11. Gebühren

Die Gebühren für das Einbürgerungsverfahren werden kostendeckend den Gesuchstellern belastet.

tL.2 Kostenvorschuss
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Das Gesuch wird erst behandelt, wenn der Kostenvorschuss von Fr. 700.00 bei Einzelpersonen und Fr. 900.00
bei Familien bezahlt ist. Andernfalls wird auf das Gesuch n¡cht e¡ngetreten. Der Kostenvorschuss wird bei Ab-
schluss des Einbürgerungsverfahrens mit der tatsächlich festgesetzten und in Rechnung gestellten Einbürge-
rungsgebühr verrechnet.

ll-.2 Ordentliche Bearbeitungsgebühr

Die ordentlíche Bearbeitungsgebühr beträgt für Einzelpersonen Fr. 1'430.00 und für Familien Fr. 1'860.00. Aus-
serordentliche Aufwände und Auslagen bleiben vorbehalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Bei einem Abbruch (Rückzug, Sistierung etc.) eines Einbürgerungsverfahrens von ausländischen Gesuchsteller
vor der Behandlung in der Gesamtkommission betragen die Bearbeitungsgebühren generell Fr. 900.00. Sobald
ein Gesuch in der Gesamtkommission behandelt wird, gelten die oben aufgeführten Bearbeitungsgebühren.

11.3 Kosten für einzelne Verrichtungen

Die Kosten für einzelne Verrichtungen und Leistungen richten sich nach der Verordnung über den Gebührenbe-
zug vom 23. November 2010 sowie nach dem Gebührentarif und der Kostenverordnung für die Staatsverwal-
tungvom 28.Mait982.

12. Genehmigung und Inkrafttreten

Diese Richtlínien wurden vom Gemeinderat an der Sitzung vom 23. Januar 2020 genehmigt und treten rückwir-
kend per 1. Januar 2020 in Kraft.

Die am 24. Mai 2018 erlassenen Richtlinien werden vollumfänglich durch diese Richtlinien ersetzt.

Knutwil, 23. Januar 2O2O

GEMEINDERAT KNUTWIL

a
GEI'lElNDE
KNUTWIL

[nü!ü
Priska Galli
Gemeindepräs ntin Gemei n

o


